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Ausländerbeschäftigung und Ausländerpolitik in einigen 
westeuropäischen Industriestaaten 

Heinz Werner, Ingeborg König*) 

In den westeuropäischen Industriestaaten leben etwa 12,5 Millionen Ausländer, davon wiederum ist etwa 
die Hälfte erwerbstätig. Sie konzentrieren sich auf wenige Staaten: Frankreich (4 459 100), Bundesrepu-
blik Deutschland (4 666 900), Belgien (885 700), Niederlande (524 600), Schweden (405 500) und die 
Schweiz (925 800). 
Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten und im Gefolge des Ölpreisschocks erließen 
praktisch alle Länder bis 1973 einen Anwerbestopp für neu einreisende ausländische Arbeitnehmer. Die 
höhere Geburtenhäufigkeit und die meist nach wie vor mögliche Familienzusammenführung ließen die 
ausländische Wohnbevölkerung aber weiterhin ansteigen und führten zu Problemen der ausländischen 
Kinder und Jugendlichen in Schule und Beruf. Der Anteil ausländischer Jugendlicher an der Ausländerbe-
völkerung liegt durchweg über dem vergleichbaren Anteil der einheimischen Jugendlichen. 
Inzwischen hat sich in fast allen Ländern trotz vermehrter Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit die 
Erkenntnis durchgesetzt, daß eine große Zahl von Ausländern auf Dauer im Lande bleiben wird. Die 
Gesetzgebung reagierte darauf, indem die Vorschriften in der Regel klarer gefaßt wurden in Richtung auf 
einen abgesicherteren rechtlichen Status (Daueraufenthaltserlaubnis, Dauerarbeitserlaubnis) der bereits 
sich im Lande befindenden Ausländer. Die Einbürgerungen wurden eher erleichtert. Die Familienzusam-
menführung wurde meist nicht zusätzlich eingeschränkt, aber die Arbeitsaufnahme von ausländischen 
Arbeitskräften wurden erheblich erschwert und die Beschäftigung von Illegalen wurde unter empfindliche 
Strafen gestellt. 
Zur Entlastung des Arbeitsmarktes wurde versucht, über Rückkehrprämien (Frankreich) oder Hilfen zu 
Betriebsgründungen im Heimatland (Frankreich, Niederlande) die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer 
zu verringern. Die Maßnahmen brachten jedoch nicht die erhofften Wirkungen. Entweder sie waren zu 
teuer, konzeptions- und abwicklungstechnisch zu kompliziert und damit quantitativ nicht entscheidend 
oder sie wirkten als Anreiz zu wenig. 

Gliederung 
1. Die Entwicklung der Wanderungsbewegung 

2. Einige Aspekte der Ausländerpolitik 

3. Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte zwischen den 
EG-Staaten 

1. Die Entwicklung der Wanderungsbewegung 
In den westeuropäischen Industriestaaten leben inzwischen 
12,5 Mio. Ausländer, davon sind etwa 5,5 Mio. erwerbstä-
tig. Die meisten – ca. 90% – konzentrieren sich auf 
wenige Staaten: Frankreich, Bundesrepublik Deutschland, 
Belgien, Niederlande, Schweden, Schweiz (Tabelle l, 2). 
Ihre Anteile an der Gesamtbevölkerung schwanken zwi-
schen 3,7% in den Niederlanden, 14,2% in der Schweiz und 
25,3% in Luxemburg (Tabelle 3). Die Bundesrepublik 
Deutschland liegt mit 7,5% im mittleren Feld. Diese Zahlen 
beinhalten nicht die illegalen und selbstverständlich auch 
nicht die eingebürgerten Personen. Die Einbürgerungen 
können je nach Land relativ hohe Zahlen annehmen 
(Frankreich, Schweden, Schweiz – siehe Tabelle 4). 

*) Dr. Heinz Werner und Ingeborg König sind Mitarbeiter im IAB. Der Beitrag 
liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren. Eine umfassende 
Wiedergabe der Probleme zur Ausländerbeschäftigung in einer Reihe von 
westeuropäischen Industriestaaten, einschließlich einer detaillierten 
Darstellung der Ausländerpolitik und der Gesetzgebung zur Arbeitserlaubnis, 
Aufenthaltserlaubnis und Einbürgerung, erfolgt in den „Beiträgen zur 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung“. 

Die Global- oder Durchschnittswerte zur Ausländerbevöl-
kerung verbergen ein Charakteristikum, das im Zusammen-
hang mit der Ausländerbeschäftigung wichtig ist: Die Aus-
länder konzentrieren sich in der Regel auf bestimmte Regio-
nen und ihre Anteile können in den städtischen Agglomera-
tionen weit über diesem Durchschnitt liegen mit all den 
Problemen, die sich daraus ergeben. So leben z. B. im 
Großraum Paris etwa 37% aller Ausländer in Frankreich 
und in Brüssel 24% aller Ausländer in Belgien. In manchen 
Gemeinden Brüssels erreicht der Ausländeranteil inzwi-
schen fast 50%. 
Die Nationalitätenstruktur hat sich im Laufe der Zeit ver-
schoben. Kamen in der Anfangsphase ausländische Arbeit-
nehmer vor allem aus Nachbarländern oder aus traditionel-
len Anwerbeländern (Italien), so kamen später die ausländi-
schen Arbeitnehmer aus entfernteren Staaten: Nordafrika-
ner nach Frankreich und Belgien, Türken in die Bundesre-
publik Deutschland (siehe Tabelle 2). 
Obwohl die Hereinnahme von Ausländern in manchen Län-
dern eine lange Tradition hat, zum Beispiel in Frankreich 
unter demographischem Gesichtspunkt sogar gefördert 
wurde, wurde doch die wirtschaftlich bedingte Arbeitskräf-
tewanderung am Ende der 50er Jahre in ihrer Massierung oft 
als etwas Neues empfunden. Die expandierenden Wirtschaf-
ten der europäischen Industriestaaten brauchten Arbeits-
kräfte, die sie organisiert ins Land holten, wie z. B. die 
Bundesrepublik Deutschland, oder die unkontrolliert oft 
einfach hereinkamen und deren Status nachträglich legali-
siert wurde wie zeitweise in Frankreich. Oft genug ging man 
davon aus, daß der ausländische Arbeitnehmer nach einigen 
Jahren des Geldverdienens wieder mit dem Ersparten in 
seine Heimat zurückkehren werde. Diese Vorstellung wurde 
von Umfragen teilweise noch gestützt, die aber außer acht 
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ließen, daß derartige Umfragen nur die augenblickliche sub-
jektive Absicht aufzeigen, die als Idee vielleicht noch weiter 
besteht, die aber mit zunehmender Verweildauer im 
Beschäftigungsland immer weniger wahrscheinlich wird. 
Während zu Beginn der Wanderungsbewegung die Männer 
kamen, um Arbeitsplätze vor allem im verarbeitenden 
Gewerbe und der Bauwirtschaft einzunehmen, wurde im 
Laufe der Zeit die Familie nachgeholt – eine Entwicklung, 
die sich deutlich in der Statistik niederschlägt. Die ausländi-
sche Wohnbevölkerung stieg später schneller als die 
Beschäftigung der ausländischen Arbeitnehmer. Mit zuneh-
menden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und unter dem 
Eindruck des Ölpreisschocks erließen die EG-Länder 1973 
einen mehr oder weniger strikten Anwerbestopp für neu 
einreisende ausländische Arbeitnehmer. Schweden und die 
Schweiz schränkten bereits früher ein. Der Familiennach-
zug, der meist nach wie vor möglich war, ließ die ausländi-
sche Wohnbevölkerung aber weiterhin ansteigen. Dieser 
Nachzug, die größere Kinderzahl und die höhere Geburten-
häufigkeit der Ausländer (Tabelle 3) führte zu einer „Ver-
jüngung“ des Ausländerbestandes und konfrontierte mit 
Problemen der ausländischen Kinder und Jugendlichen in 
Schule und Beruf. Der Anteil der Jugendlichen unter 20 
Jahren liegt durchweg über dem Anteil der Ausländer an der 

gesamten Wohnbevölkerung in den Aufnahmeländern oder 
über dem Anteil der vergleichbaren inländischen Gruppe 
von Jugendlichen. 

2. Einige Aspekte der Ausländerpolitik 
Inzwischen hat sich in fast allen wichtigen Aufnahmeländern 
– die Bundesrepublik betrachtet sich offiziell aber noch 
immer nicht als Einwanderungsland – die Erkenntnis trotz 
vermehrter Anzeichen von Fremdenfeindlichkeit durchge-
setzt, daß eine große Zahl von Ausländern auf Dauer im 
Lande bleiben wird. Die Gesetzgebung reagierte darauf, 
indem die Vorschriften in der Regel klarer gefaßt wurden in 
Richtung auf einen abgesicherteren rechtlichen Status 
(Daueraufenthaltserlaubnis/-arbeitserlaubnis) der bereits 
sich im Lande befindenden Ausländer. Die Einbürgerungen 
wurden eher erleichtert. Die Familienzusammenführung 
wurde meist nicht zusätzlich eingeschränkt, aber zusätzliche 
Neueintritte von ausländischen Arbeitskräften wurden 
erheblich erschwert, und die Beschäftigung von Illegalen 
wurde unter empfindliche Strafen gestellt. 
Um die illegale Beschäftigung einzudämmen, wurde in 
Frankreich 1981 eine befristete Legalisierungsaktion durch-
geführt, in deren Verlauf sich 150 000 Illegale meldeten, 
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etwa die Hälfte der auf rund 300 000 geschätzten Zahl von 
sich illegal in Frankreich aufhaltenden Ausländern. Eine 
ähnliche Aktion, wenn auch in kleinerem Umfang, fand 
1974 in Belgien statt. Das Problem bei derartigen Aktionen 
ist, daß bei Bekanntwerden womöglich erst Ausländer ins 
Land kommen oder in Erwartung zukünftiger ähnlicher 
Aktionen Personen illegal einreisen. 
Wie bereits erwähnt, konfrontierte die weitergehende Fami-
lienzusammenführung und die hohe Geburtenrate der aus-
ländischen Bevölkerung mit den Schulproblemen der soge-
nannten zweiten Generation. Die Tabellen 5 und 6 zeigen 
für eine Reihe von Ländern die Anteile der ausländischen 
Jugendlichen und die ausländischen Schülerzahlen. Man 
steht vor dem Dilemma des Unterrichts in Ausländerklas-
sen, gemischten Klassen oder fremdsprachlichen Unterrichts 
usw. Da die Beherrschung der Sprache die Voraussetzung 
für berufliche und gesellschaftliche Integration darstellt, 
andererseits auch eine gewisse kulturelle Identität mit dem 
Herkunftsland aufrechterhalten werden soll, wird in man-
chen Ländern mit einer Reihe von Mischformen experimen-
tiert, z. B. in den unteren Klassen mehr Unterricht in der 
Heimatsprache, dann sukzessive mehr in der Sprache des 
Aufnahmelandes oder es werden neben dem allgemeinen 

1) Lebon, A., L'Europe et les migrations internationales, in: Studi Emigra-zione, 
No 73/1984, S. 33-34 

Schulunterricht oder in diesen integriert spezielle Förder-
kurse für Ausländerkinder eingerichtet. Manche Länder wie 
Frankreich, Belgien oder die Schweiz z. B. setzen stärker 
auf die integrierende Wirkung der gemeinsamen Sprache 
und unterrichten konsequent in ihrer jeweiligen Landesspra-
che. Wie dem auch immer sei, es läßt sich feststellen, daß 
ausländische Jugendliche in der Regel größere Probleme in 
der Schule und bei der nachfolgenden Arbeitsuche haben. 
Ihr Anteil in den Sonderschulen ist z. B. fast überall weit 
überdurchschnittlich1). 
Aus einer Reihe von Gründen trifft die Arbeitslosigkeit die 
ausländischen Arbeitnehmer überproportional (Tabelle 7). 
Sie sind z. B. in der Regel weniger qualifiziert und häufig im 
verarbeitenden Gewerbe und der Bauwirtschaft tätig – Sek-
toren, in denen die Beschäftigung eher zurückgeht. Bei 
Fortdauern der Arbeitsmarktprobleme wurde zur Entla-
stung des Arbeitsmarktes hier und da versucht, über Rück-
kehrförderung die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer zu 
verringern. Dies erfolgte über finanzielle Anreize in Frank-
reich, über Hilfen zur Betriebsgründung im Heimatland in 
Frankreich und den Niederlanden. Die Maßnahmen brach-
ten jedoch nicht die erhofften Wirkungen. Entweder sie 
waren zu teuer, konzeptions- und abwicklungstechnisch zu 
kompliziert und damit quantitativ nicht entscheidend (Nie-
derlande) oder als Anreiz zu wenig. Sie wurden häufig von 
Nationalitäten wahrgenommen, die sowieso zurückgegan-
gen wären. Frankreich hat deshalb sein Rückkehrhilfepro- 
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gramm nach 3 Jahren Laufzeit 1981 eingestellt und durch ein 
bilaterales Abkommen mit Algerien ersetzt, das eine Kom-
bination von finanzieller Abfindung, beruflicher Ausbil-
dung und Hilfen bei Betriebsgründungen vorsah. Die Resul-
tate bleiben aber auch hier weit hinter den Erwartungen 
zurück. 
Inzwischen wurde wieder eine Rückkehrprämie für arbeits-
lose Ausländer eingeführt (Dekret No. 84-310 vom 
27. 4. 84), die sich zusammensetzt aus einer staatlichen 
Hilfe bis zu 20 000 FF plus Umzugskosten, einer Abfindung 
durch das Unternehmen und einer Auszahlung aus der 
Arbeitslosenversicherung, die zwei Drittel der zu erwarten-
den Ansprüche beträgt. Alle drei Elemente dieser Rückkehr-
hilfe können insgesamt etwa 70000 bis 100000 FF ausma-
chen. Die Automobilfirmen Citroen und Peugeot haben 
bereits entsprechende Übereinkommen unterzeichnet. 

3. Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte zwischen den 
EG-Staaten 
Einen interessanten Aspekt der europäischen Wanderungs-
bewegung stellt die Entwicklung zwischen den EG-Ländern 
dar. Die Freizügigkeit der Arbeitskräfte ist ja seit 1968 
gesetzlich verwirklicht (Verordnung Nr. 1612/68 EWG). 
Die stufenweise Einführung der Freizügigkeit seit 
1961-1968 hat aber kaum als zusätzlicher Wanderungsim-
puls gewirkt.2) Auch die neueren Zahlen zeigen keine spek-
takulären Arbeitskräftewanderungen zwischen den Mit-
gliedsstaaten der EG (Tabelle 8). Es ist anzunehmen, daß die 
Wanderungsbewegungen stark von Unterschieden in den 

2) Werner, H., Freizügigkeit der Arbeitskräfte und die Wanderungsbewegungen 
in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft, in: MittAB 4/73, S. 326 ff. 
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wirtschaftlichen Niveaus und damit den Verdienstmöglich-
keiten abhängen. Mit einer gewissen Angleichung der wirt-
schaftlichen Entwicklungsniveaus und damit der Löhne in 
den Industriestaaten der EG dürfte ein wesentlicher Wande-
rungsimpuls verringert werden. 
Die Mobilitätsbereitschaft steigt zwar mit steigender (höhe-
rer) Ausbildung, eine in der Regel damit verbundene verant-
wortungsvollere Position im Beruf erfordert jedoch neben 
fließenden Sprachkenntnissen eine mehr oder weniger 
detaillierte Kenntnis der Wirtschafts-, Rechts- und Sozial-
struktur des jeweiligen Landes und der Branche. Beide 
Voraussetzungen dürften nur bei einem kleinen Personen-
kreis vorliegen. 
Eine höhere Qualifikation bringt in der Regel auch eine 
entsprechend dotierte Position im Heimatland, so daß, 
nachdem sich die wirtschaftliche Entwicklung und die 

Löhne in den EG-Ländern in gewissen Grenzen nivelliert 
haben, die ökonomische Wanderungsschwelle nur noch in 
geringem Umfang erreicht wird. Es ist auch anzunehmen, 
daß sich die ökonomische Wanderungsschwelle nach oben 
verschiebt, d. h. daß die Einkommensdifferenz zwischen 
Heimatland und Zielland in diesem Fall größer werden muß. 
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